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1. Gerechtigkeit als Fairness  

„Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought. A theory however 
elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue; likewise laws and institutions no 
matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished if they are unjust. Each person 
possesses an inviolability founded on justice that even the welfare of society as a whole cannot override. 
For this reason justice denies that the loss of freedom for some is made right by a greater good shared 
by others. It does not allow that the sacrifices imposed on a few are outweighed by the larger sum of 
advantages enjoyed by many. Therefore in a just society the liberties of equal citizenship are taken as 
settled; the rights secured by justice are not subject to political bargaining or to the calculus of social 
interests. The only thing that permits us to acquiesce in an erroneous theory is the lack of a better one; 
analogously, an injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even greater injustice. Being 
first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising.” (John Rawls, A Theory of 
Justice, Cambridge 1971, 3f.)  

„Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei 
Gedankensystemen. Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende Theorie muß 
fallengelassen oder abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist; ebenso müssen noch so gut 
funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, 
wenn sie ungerecht sind. Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende 
Unverletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden 
kann. Daher läßt es die Gerechtigkeit nicht zu, daß der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres 
Wohl für andere wettgemacht wird. Sie gestattet nicht, daß Opfer, die einigen wenigen auferlegt werden, 
durch den größeren Vorteil vieler anderer aufgewogen werden. Daher gelten in einer gerechten 
Gesellschaft gleiche Bürgerrechte für alle als ausgemacht; die auf der Gerechtigkeit beruhenden Rechte 
sind kein Gegenstand politischer Verhandlungen oder sozialer Interessenabwägungen. Mit einer 
falschen Theorie darf man sich nur dann zufrieden geben, wenn es keine bessere gibt; ganz ähnlich ist 
eine Ungerechtigkeit nur tragbar, wenn sie zur Vermeidung einer noch größeren Ungerechtigkeit 
notwendig ist. Als Haupttugenden für das menschliche Handeln dulden Wahrheit und Gerechtigkeit 
keine Kompromisse.“ (John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1994, 19f.)  

 

2. Die wohlgeordnete Gesellschaft  

„Wir wollen nun eine Gesellschaft wohlgeordnet nennen, wenn sie nicht nur auf das Wohl ihrer 
Mitglieder zugeschnitten ist, sondern auch von einer gemeinsamen Gerechtigkeitsvorstellung wirksam 
gesteuert wird. Es handelt sich also um eine Gesellschaft, in der (1) jeder die gleichen 
Gerechtigkeitsgrundsätze anerkennt und weiß, daß das auch die anderen tun, und (2) die grundlegenden 
gesellschaftlichen Institutionen bekanntermaßen diesen Grundsätzen genügen.“ (Ebenda, 21)  

 

          

 



Univ.-Prof. Mag. Dr. Ingeborg Gabriel                            Ethik II – Politische Ethik  
SoSe 2018                                              und Sozialethik  
 
 

 
3. Urzustand und der Schleier des Nichtwissens  

„Wir wollen uns also vorstellen, daß diejenigen, die sich zu gesellschaftlicher Zusammenarbeit 
vereinigen wollen, in einem gemeinsamen Akt die Grundsätze wählen, nach denen Grundrechte und -
pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter bestimmt werden. Die Menschen sollen im 
voraus entscheiden, wie sie ihre Ansprüche gegeneinander regeln wollen und wie die 
Gründungsurkunde ihrer Gesellschaft aussehen soll. Ganz wie jeder Mensch durch vernünftige 
Überlegung entscheiden muß, was für ihn das Gute ist, d.h. das System der Ziele, die zu verfolgen für 
ihn vernünftig ist, so muß eine Gruppe von Menschen ein für allemal entscheiden, was ihnen als gerecht 
und ungerecht gelten soll. Die Entscheidung, die vernünftige Menschen in dieser theoretischen Situation 
der Freiheit und Gleichheit treffen würden, bestimmt die Grundsätze der Gerechtigkeit. [...]  
„In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairneß spielt die ursprüngliche Situation der Gleichheit dieselbe 
Rolle wie der Naturzustand in der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags. Dieser Urzustand 
wird natürlich nicht als ein wirklicher geschichtlicher Zustand vorgestellt, noch weniger als primitives 
Stadium der Kultur. Er wird als rein theoretische Situation aufgefaßt, die so beschaffen ist, daß sie zu 
einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt. Zu den wesentlichen Eigenschaften dieser Situation 
gehört, daß niemand seine Stellung in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Status, 
ebensowenig sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme 
sogar an, daß die Beteiligten ihre Vorstellung vom Guten und ihre besonderen psychologischen 
Neigungen nicht kennen. Die Grundsätze der Gerechtigkeit werden hinter einem Schleier des 
Nichtwissens festgelegt. Dies gewährleistet, daß dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur oder 
der gesellschaftlichen Umstände bevorzugt oder benachteiligt wird.“ (Ebenda, 28f.)  
 

4. Individualethische Verpflichtungen  

„Ich wende mich jetzt einem der Grundsätze für Einzelmenschen zu, dem der Fairneß. Auf diesen 
möchte ich die Verpflichtungen – im Unterschied zu den natürlichen Pflichten – zurückführen. Er 
besagt, daß jemand verpflichtet ist, sich gemäß den Regeln einer Institution zu verhalten, wenn zwei 
Bedingungen erfüllt sind: erstens, daß die Institution gerecht (fair) ist, d.h. den beiden Grundsätzen der 
Gerechtigkeit entspricht; zweitens, daß man freiwillig ihre Vorteile annimmt oder die von ihr gebotenen 
Möglichkeiten der Förderung seiner Interessen ausnützt.“ (Ebenda, 133)  

„Vom Standpunkt der Gerechtigkeitstheorie aus ist die wichtigste natürliche Pflicht die der Erhaltung 
und Förderung gerechter Institutionen. Sie hat zwei Teile: Einmal müssen wir vorhandenen gerechten 
Institutionen, die sich auf uns beziehen, gehorchen und die vorgesehene Rolle in ihnen spielen; zum 
anderen müssen wir bei der Errichtung neuer gerechter Institutionen mithelfen, mindestens wenn es mit 
geringem Aufwand für uns möglich ist.“ (Ebenda, 368)  

„Doch im Hinblick auf die noch anstehenden Fragen ist eine umfassendere Analyse des Guten 
notwendig [...]. Dies ist der dritte Hauptbegriff der Ethik, und man muß ihn in die Vertragstheorie 
einfügen. Letzten Endes müssen wir fragen, ob es für einen Menschen etwas Gutes ist, ein guter Mensch 
zu sein, wenn nicht allgemein, dann unter welchen Bedingungen. Jedenfalls unter manchen Umständen, 
etwa in einer wohlgeordneten oder fast gerechten Gesellschaft, ist es nach meiner Auffassung tatsächlich 
etwas Gutes, ein guter Mensch zu sein.“ (Ebenda, 435ff.) 


